
Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 30. Juni 2022 
 
1. Globalberechnung 2021-2030 
 
Bürgermeister Döttinger begrüßte Frau Ricarda Marchel und übergab ihr das Wort. 
 
Sie stellte anhand einer Präsentation ausführlich die Globalberechnung vor. Diese ist als 
Grundlage für die Erhebung von Beiträgen notwendig.  
 
 
Es erging folgender Beschluss: 

1. Der Globalberechnung der Allevo Kommunalberatung vom 02.06.2022 für die 
Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung wird zugestimmt. Sie hat dem 
Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die Beitragssätze vorgelegen. Die 
Gemeinde erhebt Beiträge für ihre öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung 
und Wasserversorgung. 
 

2. Die Globalberechnung für den Kanal-, Klär- und Wasserversorgungsbeitrag wird 
sowohl auf der Flächenseite als auch auf der Kostenseite auf einen Zeitraum bis 
einschließlich des Jahres 2030 ausgerichtet. 
 

3. Flächenseite 
a. Die Gemeinde wählt als Beitragsmaßstab für den Abwasser- und den 

Wasserbereich den Maßstab der zulässigen Geschossfläche. 
b. Sämtliche Unterlagen zur Flächenseite haben bei der Beratung vorgelegen. 

Die Richtigkeit der Flächenübertragungen anhand von Bebauungsplänen und 
sonstigen Unterlagen in die Globalberechnung wird festgestellt. Insbesondere 
den Ausführungen zur Geschossbestimmung in Ziffer 11.3 der Erläuterungen 
wird ausdrücklich zugestimmt. 

c. Die Deckungsgleichheit zwischen Klärwerkskapazitäten und in die 
Globalberechnung eingestellten Flächen wird, wie in den Erläuterungen in 
Ziffer 12 dargestellt, hiermit festgestellt. 

d. Die Zukunftsflächen, für die noch keine Bebauungspläne aufgestellt wurden, 
sind in den Flächenberechnungen und Flächendarstellungen der 
Globalberechnung mit prognostischen Angaben über die zu erwartende 
Größe und Ausdehnung, Bebauungscharakter und Bauleitziele wie 
Geschossflächenzahlen und Geschosszahlen und Straßenflächen enthalten. 
Es wird den in der Globalberechnung gemachten Prognoseaussagen 
ausdrücklich zugestimmt. 
 

4. Kostenseite 
 

a. Die in die Globalberechnung eingestellten künftigen Investitionen ergeben sich 
aus den geplanten Flächenerschließungen und den sonstigen künftigen 
Investitionen. Den Kosten wird einschließlich der 2,5 %-igen 
Preissteigerungsrate pro Jahr bei der Abwasserbeseitigung (inkl. MwSt) und 
der 2,3 %-igen Preissteigerungsrate pro Jahr bei der Wasserversorgung 
(ohne MwSt) zugestimmt. 

b. Künftige Zuweisungen und Zuschüssen wurden anhand der derzeit geltenden 
Förderrichtlinien prognostiziert. Den berücksichtigten Zuweisungen und 
Zuschüssen Dritter wird zugestimmt. 

c. In der Wasserversorgung wird der Teil der Grundstücksanschlüsse im Bereich 
der öffentlichen Straßenflächen in den Beitrag einbezogen. Dieser 
Leitungsabschnitt soll Teil der öffentlichen Wasserversorgung sein. In der 
Abwasserbeseitigung wird der Teil der Grundstücksanschlüsse im Bereich 



öffentlicher Straßen und Plätze nicht in den Beitrag einbezogen. Dieser 
Leitungsabschnitt soll durch Kostenersätze getragen werden. 

d. Die Regenbecken und die Zuleitungssammler werden, wie in der 
Globalberechnung dargestellt, dem Klärbereich zugeordnet. 
 

5. Abzugskapitalien 
 

a. Das öffentliche Interesse wird, wie in der Globalberechnung berücksichtigt, auf 
5 % festgesetzt. 

b. Der Pflichtgebührenfinanzierungsanteil wird mit 5 % berücksichtigt. 
 

6. Der Straßenentwässerungsanteil für Mischwasserkanäle wird nach der 
kostenorientierten Berechnungsmethode unter Bezugnahme auf die von Allevo 
Kommunalberatung durchgeführte Berechnung auf 25 % der maßgebenden Kosten 
festgesetzt. 
 
Der Gemeinderat entscheidet sich dafür, den Satz für die Straßenentwässerung von 
Mischwasserkanälen auf Regenüberlaufbecken (MW) und Sammler (MW) zu 
übertragen und hierfür keine eigene Berechnung durchzuführen. Von der 
abflussmengenorientierten Berechnungsmethode wird für die Regenüberlaufbecken 
und Zuleitungssammler kein Gebrauch gemacht. Der Anteil der 
Straßenentwässerung bei Regenüberlaufbecken und Sammlern wird deshalb 
ebenfalls auf 25 % festgesetzt. 
 
Aus den Regenwasserkosten des Trennsystems sollen 50 % Straßenentwässerungs-
anteil abgezogen werden. 
 
Der Straßenentwässerungsanteil an den Investitionskosten der Kläranlage wird in 
Anlehnung an den von der Rechtsprechung akzeptierten Abzug mit 5 % pauschaliert. 
 

7. Die Gemeinde betreibt auf ihrem Gebiet mehrere technisch getrennte 
Entwässerungssysteme. Im Rahmen des § 20 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 
13 Abs. 1 Satz 2 KAG wird beschlossen, für alle Einzugsbereiche einheitliche 
Beitragssätze zu erheben. 
 

8. Den in der Globalberechnung enthaltenen Ermessensentscheidungen (vgl. 
Erläuterungen Ziff. 16) wird ausdrücklich zugestimmt. 
 

9. Die Beiträge der Gemeinde Affalterbach werden als Auswirkung der 
Globalberechnung in der Abwasser- und Wasserversorgungssatzung wie folgt 
geändert: 
 
- für den öffentlichen Abwasserkanal 3,49 €/m² zulässige Geschossfläche 
- für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks mit Zuleitungssammlern    
und Regenbecken    4,38 €/m² zulässige Geschossfläche 
- für die Wasserversorgung   4,17 €/m² zulässige Geschossfläche 
  (Hinzu kommt bei der Wasserversorgung noch die Mehrwertsteuer.)  
Weitere Teilbeiträge bleiben vorbehalten. 

 
 
2. Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung 
 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass die Satzungsänderung durch die Globalberechnung 
notwendig sei. 
 
Vom Gremium wurden keine weiteren Fragen gestellt. 



Es erging folgender Beschluss: 

Der Satzungsänderung laut Anlage wird zugestimmt. Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt 
je Quadratmeter (m²) Geschossfläche 4,17 €. 
 
 
3.  Satzung zur Änderung der Abwassersatzung 
 
Bürgermeister Döttinger erklärte, dass die Satzungsänderung durch die Globalberechnung 
notwendig sei. 
 
Vom Gremium wurden keine weiteren Fragen gestellt. 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Der Satzungsänderung laut Anlage wird zugestimmt. 
Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus: Teilbeiträge je m² Geschossfläche 
  für den öffentlichen Abwasserkanal 3,49 € 
 für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks 4,38 €. 
 
 
4.  Kanalbefahrung im Rahmen der EKVO für den Ortsteil Affalterbach 
 - Vorstellung Ergebnis 
 
Bürgermeister Döttinger begrüßte Herr Wacker und Herr Zwink vom Ingenieurbüro Frank 
und übergab ihnen das Wort. 
 
Herr Wacker stellte anhand einer Präsentation die Ergebnisse der Kanalbefahrung vor. Er 
erläuterte, dass das Kanalnetz in Affalterbach grundsätzlich gut aussieht, da in den letzten 
Jahren bereits viel investiert wurde. Bei der Befahrung wurde festgestellt, dass weitere 
kurzfristige Investitionen notwendig sind. Die Kostenschätzung hierfür liegt bei 715.000 €. 
 
Alle Fragen vom Gremium konnten von den Fachingenieuren beantwortet werden. 
 
 
Es erging folgender Beschluss: 

1. Die Ergebnisse der Kanalbefahrung werden zur Kenntnis genommen. 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Arbeiten zur Sanierung der Kanäle und Schächte 

im notwendigen Umfang auszuschreiben. 
 
 
5.  Prüfung der Bauausgaben der Gemeinde Affalterbach im Zeitraum 2017-2020 
 
Vom Gremium wurden keine weiteren Fragen gestellt. 
 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Der Prüfungsbericht wird zur Kenntnis genommen und der Beantwortung durch die 
Verwaltung wird zugestimmt. 
 
 
6.  Bausachen 
 
6.1. Nutzungsänderung Garage und Öllager zu einer Wohnung im Untergeschoss, 



 Anbau im Erdgeschoss, Errichtung von zwei Gauben, zwei neue Stellplätze, Im 
 Schönblick 2 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 
 
6.2. Errichtung einer Garage, Talstraße 44 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 
 
6.3. Neubau eines Einfamilienhauses, Sylvanerstraße 6 
 
Gemeinderat Hinner erklärte sich für befangen und trat ab. 
 
Es erging folgender Beschluss: 

Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 
 
7. Verschiedenes 
 

a) Glasfaserausbau Steinächle 
 
Bürgermeister Döttinger gab bekannt, dass man sich mit dem Zweckverband Kreisbreitband 
Ludwigsburg (KBL) darauf geeinigt hat, dass der Glasfaserausbau im Ortsteil Steinächle 
über den Rems-Murr Kreis läuft. Daher wäre es durchaus möglich, dass Steinächle schneller 
ausgebaut wird, als der Rest von Affalterbach, da hierfür der Zweckverband Kreisbreitband 
Ludwigsburg (KBL) zuständig ist. 
 
 

b) Neubau der Schulsporthalle 
 
Ein Gemeinderat machte auf Kritik von Eltern bezüglich dem aktuellen Schulweg 
aufmerksam.  
 
Die Verwaltung wird sich mit den Baufirmen in Verbindung setzen und diese Angelegenheit 
thematisieren. 
 
 

c) Radweg Richtung Erdmannhausen 
 
Ein Mitglied des Gemeinderats machte darauf aufmerksam, dass es in diesem Jahr zu vier 
Unfälle am Radweg Richtung Erdmannhausen gekommen ist. Grund hierfür ist ein Gehweg 
der sehr flach zur Straße verläuft und viele Radfahrer vermutlich die Höhe falsch 
einschätzen. 
 
Die Verwaltung wird sich diesbezüglich mit dem Ingenieurbüro Frank in Verbindung setzen, 
um eine Lösung zu finden. 
 
 


